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Beschlussausfertigung: Bekanntgabe der Wahlvorschläge der Gremienwahlen
im Internet

Antragstellende: Felix Blanke (für die Fraktion Liste Poppelsdorf)
Sitzung des Beschlusses: 12. ordentliche Sitzung
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Empfänger des Beschlusses: Kanzler der Universität Bonn

Wahlvorstand der Gremienwahlen
Abteilung 1.1 der Universität Bonn

Das 46. Studierendenparlament der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn hat
in seiner 12. ordentlichen Sitzung den angehängten Antrag „Bekanntgabe der Wahlvor-
schläge der Gremienwahlen im Internet“ der oben genannten Antragstellenden einstim-
mig beschlossen.

Sophia Da Costa
Erste Sprecherin

Anlagen:
1. Beschlossener Antrag
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46. Bonner SP

Das 46. Bonner Studierendenparlament hat beschlossen:

Die Universität wird aufgefordert, die Wahlvorschläge für alle Gremienwahlen hochschul-
öffentlich im Internet bekanntzugeben.

Die zugelassenen Wahlvorschläge sind nach Wahlordnung universitätsöffentlich bekannt-
zugeben. Dem kommt die Universität bislang nur dadurch nach, dass die Vorschläge an
einzelnen Stellen in Papierform ausgehangen werden. Bei einer Universität mit rund 350
Gebäuden und über 30.000 Studierenden ist hierdurch keinesfalls sichergestellt, dass sich
die Wählenden vor der Wahl damit befassen können, wer zu den Gremienwahlen antritt.

Eine Bekanntgabe der Wahlvorschläge in elektronischer Form ist in den Wahlordnungen
explizit vorgesehen, jedoch nicht verpflichtend. Die Universität wird ausdrücklich aufge-
fordert, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Eine Möglichkeit hierzu wäre die Be-
kanntgabe in den amtlichen Bekanntmachungen der Universität.

[beschlossene Form ausgearbeitet durch das SP-Präsidium]
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